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Verkaufs- und Lieferbedingungen (Version 2006)      

1. Allgemeines 
Angebote verstehen sich 
generell und ohne be-
sondere Hinweise frei-
bleibend. Ein Auftrag gilt 
erst dann als angenom-
men, wenn er vom Liefe-
ranten schriftlich bestä-
tigt worden ist. Für den 
Umfang der Lieferung ist 
die Auftragsbestätigung 
massgebend. Ebenso 
bedürfen Ergänzungen, 
Abänderungen oder 
mündliche Abreden zu 
ihrer Wirksamkeit der 
schriftlichen Bestätigung 
des Lieferanten. 
Diese Lieferbedingungen 
sind verbindlich, wenn 
sie im Angebot oder in 
der Auftragsbestätigung 
als anwendbar erklärt 
werden. Anderslautende 
Bedingungen des Käu-
fers haben nur Gültig-
keit, sofern und in dem-
jenigen Umfang, in wel-
chem sie vom Lieferan-
ten ausdrücklich und 
schriftlich angenommen 
worden sind. 
2. Umfang der Lie-

ferungen 
Die Lieferungen und 
Leistungen des Lieferan-
ten sind in der Auftrags-
bestätigung einschliess-
lich eventueller Beilagen 
zu dieser abschliessend 
aufgeführt. Der Lieferant 
ist ermächtigt, Änderun-
gen, die zu Verbesse-
rungen führen, vorzu-
nehmen, soweit diese 
keine Preiserhöhungen 
bewirken. 
3. Preise 
Die Preise verstehen sich 
exklusive MWST. Preis-
änderungen bleiben 
ausdrücklich vorbehalten 
und erfordern keine Vor-
anzeige, sofern sie durch 
Preiserhöhung von Roh-
stoffen, Zulieferanten, 
Transportkosten oder 
Wechselkursänderungen 
verursacht worden sind. 
Ohne gegenteilige Ab-
machung gehen sämtli-
che Nebenkosten, wie 
z.B. die Kosten für 
Fracht, Versicherung, 
Ausfuhr- und Durchfuhr-
, Einfuhr- und andere 
Bewilligungen zu Lasten 
des Bestellers. 
4. Zahlungsbedin-

gungen 
Verbindlich sind die auf 
der Auftragsbestätigung 
und Rechnung angege-

benen Zahlungsbedin-
gungen. 
Sofern nichts anderes 
schriftlich verabredet 
worden ist, ist der Rech-
nungsbetrag innert 30 
Tagen ab Rechnungsda-
tum netto zur Zahlung 
fällig und am Domizil 
des Lieferanten ohne 
Abzug von Skonto, Spe-
sen, Steuern, Abgaben, 
Gebühren, Zöllen und 
dergleichen zu leisten. 
Hält der Käufer die ver-
einbarten Zahlungster-
mine nicht ein, so hat er 
ohne Mahnung vom 
Zeitpunkt der vereinbar-
ten Fälligkeit an einen 
Zins von 5 % zu entrich-
ten (Verfalltag). Der Er-
satz weiteren Schadens 
bleibt vorbehalten. 
5. Eigentumsvorbe-

halt 
Der Lieferant behält sich 
das Eigentum an seiner 
Lieferung bis zu ihrer 
vollständigen Bezahlung 
vor. Der Besteller ist 
verpflichtet, bei Mass-
nahmen mitzuwirken, 
die zum Schutz des Ei-
gentums des Lieferanten 
erforderlich sind. 
6. Liefertermine 
Die Festsetzung der Lie-
fertermine erfolgt nach 
sorgfältigem Ermessen. 
Die bestätigten Liefer-
termine werden nach 
Möglichkeit eingehalten. 
Der Lieferant behält sich 
die Anpassungen von 
Lieferterminen ausdrück-
lich vor. Verspätete Lie-
ferungen berechtigen 
den Käufer weder zum 
Rücktritt von seiner Be-
stellung noch zu irgend-
welchen Ansprüchen, 
namentlich auf Scha-
denersatz und Verrech-
nung von Wartezeiten. 
Teillieferungen sind zu-
lässig. 
7. Lieferungen 
Ohne anders lautende 
Vereinbarung wird die 
Versandart nach dem 
Ermessen des Lieferan-
ten bestimmt.  
a) national 
Sofern nicht schriftlich 
etwas anderes verein-
bart worden ist, reisen 
alle Lieferungen auf 
Rechnung und Gefahr 
des Käufers. Die Gefahr 
geht auf den Käufer  
über, sobald dieser die 
Ware im Lager über-

nimmt oder der Lieferant 
die Ware dem Spediteur 
(Bahn, Post, Transport-
unternehmer etc.) über-
gibt. Ist im Einzelfall die 
Lieferung durch den Lie-
feranten verabredet, so 
geht das Risiko auf den 
Käufer über, sobald die 
Ware am Bestimmungs-
ort eintrifft. Der Ablad 
geht zulasten und auf 
Risiko des Käufers. 
b) international 
Versand und Gefahrtra-
gung richten sich nach 
den INCOTERMS in ihrer 
jeweils neuesten Fas-
sung. 
8. Retouren und 

Rücksendungen 
Standardartikel und 
Spezialartikel können 
nicht zurückgenommen 
werden. 
Rücksendungen von be-
anstandeten Waren er-
folgen durch den Käufer 
und sind mit dem Liefe-
ranten abzusprechen. 
9. Prüfung der Lie-

ferung und Män-
gelrüge 

Der Käufer hat die Liefe-
rung unmittelbar nach 
Erhalt zu prüfen und all-
fällige Mängel oder sons-
tige Unstimmigkeiten 
innerhalb von 5 Ar-
beitstagen gegenüber 
dem Lieferanten schrift-
lich zu rügen. 
Wegen Mängel irgend-
welcher Art an Lieferun-
gen oder Leistungen hat 
der Käufer keine Rechte 
und Ansprüche ausser 
den in Ziffer 10 (Ge-
währleistung) ausdrück-
lich genannten. 
10. Gewährleistung 
Die Gewährleistung für 
Sachmängel wird im ge-
setzlich zulässigen Mas-
se ausgeschlossen. 
Zugesicherte Eigen-
schaften sind nur jene, 
die in der Auftragsbestä-
tigung oder in den Spe-
zifikationen ausdrücklich 
als solche bezeichnet 
worden sind. Die Zusi-
cherung gilt längstens 
bis zum Ablauf der Ge-
währleistungsfrist. 
Die Gewährleistungsfrist 
beträgt 12 Monate, so-
weit durch individuelle 
Abrede zwischen den 
Parteien nichts anderes 
vereinbart ist. 
Bei berechtigten Bean-
standungen ist es dem 

Lieferanten freigestellt, 
kostenlos Ersatz oder 
Warengutschrift zum 
Netto-Warenwert zu leis-
ten. Wandelung und 
Minderung sind ausge-
schlossen. 
11. Haftung des Lie-

feranten 
Für Ansprüche des Be-
stellers wegen mangel-
hafter Beratung und 
dergleichen oder wegen 
Verletzung sonstiger Ne-
benpflichten haftet der 
Lieferant nur bei rechts-
widriger Absicht oder 
grober Fahrlässigkeit. 
Eine Haftung für Mangel-
folgeschäden (z. B. Kos-
tenersatz für Arbeiten 
oder Materialien anderer 
Baubeteiligten) oder 
sonstige Folgeschäden 
(insbesondere für Ver-
mögensschäden, ent-
gangener Gewinn wegen 
Betriebsausfall, etc.) ü-
bernimmt der Lieferant 
nur bei rechtswidriger 
Absicht oder grober 
Fahrlässigkeit. 
In jedem Fall ist die Haf-
tung für Hilfspersonen 
ausgeschlossen. 
12. Geltungsbereich 
Die Verkaufs- und Lie-
ferbedingungen gelten 
bei Auftragserteilung als 
übernommen und im 
Verhältnis zwischen dem 
Käufer und dem Liefe-
ranten als akzeptiert.  
13. Gerichtsstand 

und anwendbares 
Recht 

Gerichtsstand für Strei-
tigkeiten zwischen dem 
Käufer und dem Liefe-
ranten ist der Sitz des 
Lieferanten. Der Liefe-
rant ist jedoch berech-
tigt, den Käufer an des-
sen Sitz oder Wohnsitz 
zu belangen. 
Das Rechtsverhältnis un-
tersteht materiellem 
schweizerischem 
Recht. 


